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Erscheint jeden Mittwoch.

 

Preis jährlich 2,40 Mark
durch die Post bezogen

3,00 Mark.

Redakteur:

Nr. 24.

»Wer Brotgetreide verfüttert, versün

OJan Politi.

Druck und Verlag A. Ludwig’s Buchdruckerei Rothe, Polittå

Oels, den 26. Mai 1915.

digt sich am Vaterlande
und macht sich strafbar.«

 

Jnserate werden bis Dienstag
mittag in der Geschäftsstelle

angenommen.

Preis für die 4gespaltene Zeile 10 Pf.
für außerhalb des Landgerichtsbezirks

Oels Wohnende 15 Pf.

Co. in Oel s.

53. Jahrgang

Amtlicher Teil.
A. Bekanntmachungen des

Nr. 425. Oels, den 19. Mai 1915.
Wegen der im Kreise Oels herrschenden Maul- und Klauen-

seuche ist der Auftrieb von Ritidern, 6chafen, Schweinen und
Ziegen auf den für

Dienstag, den 1. Juni d.Js. in Ziele und
Dienstag, den 8. Juni d. Es. in Juliusbnrg

anstehenden Kram- und Viehntarkt aus Seuchenorten und aus
einem Umkreis um letztere von 15 Kilometern verboten worden.

Im Kreise Oels herrscht die Seuche zur Zeit noch in den
Orten: Netsche, Stein, Bucht-bald, Pühlau, Kurmitz, Bernstadt
Vorstadt, Kraschen und Guten-ohne

Die Ortsbehörden haben dies in ortsüblicher Weise be-
kannt zu machen.

Nr. 426. Qels, den 18. Mai 1915.

Viehseuehenpdlizetliche Anordnung
Unter dem Rindviehbestande des Ackerbürgers Krien in

Bernstadt Vorstadt und der Stellenbesitzerin Maria Bache
in Gutwohne ist die Maul- und Klauenieuche ausgebrochen.

Zum Schutze gegen die Weiterverbreitung der Seuche wird
auf Grund der §§18kk. des Viehseuchengefetzes vom 26. Juni
1909 (R. G. Bi. 6. 519 ff.) der Ausführungsvorschriften des
Bundesrats vom 7. Dezember 1911 (ER. G.Bl.1912 S. 3ff.)
und der §§ 154 ff. der viehseuchenpolizeilichen Anordnung des
Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen nnd Forsten
vom 1. Mai 1912 bis auf weiteres Folgendes angeordnet:

Den Sperrbezirk bildet dassvorgenannte verseuchte Gehöft.
Sämtliche in meiner viehseuchenpolizeiiichen Anordnung

vom 26. Februar cr. (Kreisblatt 6. 53) erlassenen Vorschriften
zu I und II finden auch hier Anwendd.ung

Die Anordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung
in Kraft.

Ver KöningichVe Emirat.

Rojahm JRegierungsrat

Nr. 427. Oels, den 17. Mai 1915.
Nachdem die Maul- und Klauenseuche unter dem Vieh-

bestande des Bauergutsbesitzers Paul Wandel in Stampen
und des Stellenbesitzers Guftav Scholz in Neudorf b. B.
abgeheilt und die Desinfektion vorfchriftsmäßig ausgeführt
worden 111, werden die über das gefperrte Gehöft verhängten
Sperrmaßregeln hiermit aufgehoben.

Nr. 428. Oels, den 19. Mai 1915.
Unter dem Pferdebestande des Freigutes Klein Totfchen

und des Dominiums Tar·nast, Kreis Trebnitz, ist die Influenza
(Bruftseuche) festgestellt worden.

  

Königlichen Landrats.

Nr 429. « Qels, den 20. Mai 1915.
Die Königliche Regierung hat die Herren Kreisschul-

inipektdren ermächtigt, Anträgen auf Beurlaubung von
älteren Schulkindern zur Hilfe bei den landwirtschaftlichen
Arbeiten während der Sammermonate in möglichst weitem
Umfange zu entsprechen.

Heis, den 25. Mai 1915.

FuttermitteL
Die von mir durch Bekanntmachung in der »Lokomotive«

zur Verfügung gestellten Fu-stermittel haben leider nur einen
sehr geringen Teil des Vorhandenen Bedarf-s befriedigen
können, da die Anmeldungen den Verfügbaren Bestand um
ein Vielfaches überstiegen Nur von Haferspelzen und Zucker-
schnitzeln sind erheblich weniger angemeldet worden, als Ve-
stand is1.Jch ersuche, für diese beiden Futtermittel noch An-
meldungen einzusenden. Sie lagern in Bernstadt, der östliche
Kreisteil kommt also in erster Linie in Frage

Soweit Zuweisung 111m Futtermitteln möglich gewesen,
erhalten die Ortsbehörden in den nächsten Tagen Bescheid.
Wenn kein Bescher erfolgt, war eine Berücksichtigung nicht
möglich.

Nr. 480.

Oele-, den 17. Mai 1915.

Bekannttnachung.
Wegen Pflasterarbeiten von der Ohlauer Straße in Oels

bis zum Anfange der Ludwigsdorfer Kunststraße wird der
Wagenverkehr für diese Wegestrecke vom 7. Juni d. Js. ab
aus die Dauer von Vier Wochen gesperrt.

Die Wagen haben den Weg über Würtemberg bezw
Leuchten zu nehmen.

Nr. 432. Oels, den 20. Mai 1915.
Wie ich am 11. d. Mis. (Kreisblatt Seite 122) bekannt

gegeben habe, findet ein Einkan von Schweinen für die
Zentral-Einkaufs-Gesellschaft nicht mehr statt. An die Schweine-
aufkäufer brauchen alfo keine Schweine mehr abgegeben werden.
Die Ortsbehbrden haben dies sofort ortsüblich bekannt zu
machen.

Nr. 433. Oels, den 19. Mai 1915.
Die Ortsbehörden mache ich auf die im Reichsgesetzblatt

Nr. 51. 6. 235 unter dem 22. April 1915 abgedruckte Ver-
ordnung des Vundesrats über den dinglichen Rang öffentlicher
Lasten aufmerksam. Die Verordnung Verlängert die zwei-
jährige Frist des § 10 Nr. 3 des Zwangsversteigerungsges
setzes, sofern diese Frist am 1. Januar 1915 noch nicht abge-
laufen war, zunächt für die Dauer des Krieges. Die Gemeinden
sind danach in die Lage versetzt, für Beiträge nach § 9 K. A. G.

Nr. 431.
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oder nach § .15 des Fluchtliniengefetzes ohne die Gefahr des
Verlustes des Vorrechts nach § 10 Nr. 3 Zahlnngerleichterungen
auch über Die zweijährige Frist hinaus zu gewähren.

O els, den 30. April 1915.

Verwaltungs-Bericht
der

Kreis-Sparkasse zu Oels für das Rechnungsjahr 1914.
Gründung der Sparkasse: 1. Oktober 1888.

Die Spareinlagen beirn1en Ende März 1914 370541.5,09 Mk-
jin tiiechnungssahie 1914 traten hinzu:

21. duiih neue Ginlagen 1174723,30 »
l) durch Zuschieibung der Zinsen 11739110.01.11

.. Suinine4997528,.19 Mk.
An (Einlagen wurden zurüclgenomnien 872_1:91,77_,_,_

NL Eis-L

Mithin betrugen Die Spareinlagen Ende
_ 11‘111'115 1‘115 _ 412513662 Nil-.

Das Enilagelia11iial ist somit gegen das Bor-
Iahr um 4"tl)721,53 Mk.

gestiegen.
Der Bestand des titeseroefonds beträgt Ende

März 1.915 m...

An Sparbüeheiu wurden im Berichtsjabre:
u· neu ausgefeitigt 613 Stück
s) nach Aue-Zahlung kassiert 546 „

Ende März 191) befanden sich im Umlaufe 6‘887 »
Die im limlaufe befindlichen Bücher vermehrten fich mit-
um 67 Stück.
Die Verwaltungskoften betrugen 8182.85 Mk-
Der bare tsieldumsatz belief firh auf 4607 518,50 Mk.
Einzahlungen fanden statt 6342.
Auszahlungen fanden ftatt 3712.
An .siafsenreoisionen wurden 12 ordentliche und 1aus3er-

ordentliche abgehalten.
Annahineftellen der 81111161111. lasse bestehen in Bernstadh

Hundsfel d, Juliule1n0, öiraschein Gir- f3 Graben, Alt Gllguth
und Vielguth

exegsissizpzi

hin

 

Kreis-Sparkasse

Fischer Leupelt

Nr. 4-35. Oels, den 20. Mai 1915.

Betrifft offentlichen Wetterdienft.
Der öffentliche Wetterdienst ist am 1. April d. Js. wieder

aufgenoimnen. Der Aus-bang der telegraphischen Wetteroor-
hersage an den itieichspoftanftalten wird in diesem Jahre
bis zum 1. November, also einen Monat länger als bisher,
währen.

Nach dem 1. November können telegraphische Wetteroorher-
sagen und Wetterkarten Von den S{BetterDienftftellen unter den in
meiner .sii«eisblattliekanntinachung Vom 11. Oktober 1910
(.5ireisbiatt 11910, Seite 175/176) angeführten Bedingungen im
Abonnement bezogen werden.

Ferner wird erneut darauf hingewiesen, daß die Vorher-
sage während der Sol-nmermonate bei Den Postanftalten für
10 Pfg. telephonisch erfragt werden kann.

Nr. 4:.3(-3. Oels, den 15. Mai 1915.
Die an kirchlichen Gebäuden Königlichen Patronats ein-

schließlich der Pfarr-, .siiisteisei- und Schulhäuser notwendigen
Bauten kommen nicht immer so früh zur Kenntnis der König-
Iichen Regierung, dafz die Mittel rechtzeitig bereitgestellt
werden können. Ich mache daher die Gemeindekirchenräte und
sittchenborstände auf die im Amtsblatt Stück 16 enthaltene
Bekauntmachung der Königlichen Regierung Abteilung für
Kirchen- und Schulwesen vom 8. April d. Js.,betreffend die
rechtzeitige Anmeldung von Bauten an kirchlichen Gebäuden
Königlichen Patronats, aufmerksam.  

Nr. 437. Oele-, den 21. Mai 1915.
Von verschiedenen Firmen wird das nicht beschlagnahmte

»Bl utkraftfutter Marke 6achfenrof5‘ angeboten. Die 5ngri-
tuitnirhemische Bersuchsstation Der Landwirtschliftskainmer,
deren Gutachten ich eingeholt habe, schreibt über dasselbe:

»Die Aiialt)se, die auf dein einen der Schriftstiicle
steht, ist aus einer andern Substanz hergestellt, als sie
sent angeboten wird. Eine Mischung von 65 "g; Melasse
25 ‘11, Torfmull und 10 ‘14 getrocknetem Btut hat einen
ganz anderen Stärkewert, nämlich nur ‘18 pro (lz und
nicht 79,5

wie in der niitgesandten Anaihse angegeben ist .1Daher fallen
alle Veiwgleiihe mit Gerste us.w fort Da der Stiiikewert
hiernach geringer ist als in Den Sileien, so ift die Ware mit
17,60 Mi. pro 100 kg fehr teuer. Es kann daher niiht ein-
pfohlen werben, diefe Ware zu kaufen ehe nicht die Unmög-
lichkeit dargetan ist, daf; Von der Bezugsoereinigung billigere
Melafseinischungen zu haben sind.

Melafse- und Zuckerfutter ist bei Der Bezugsoereinigung
durch meine Vermittelung noch zu haben. Der Preis ist im
Verhältnis zum kliährstofsgehalt hier erheblich angemessenen

Nr 438. Oels, den 20. Mai 1915.
linter Aufhebung Der bisherigen Festsetzungen werden für

oie Stadt Bernstadt die Hidehstpreise für den .Sileinbeil'auf
wie folgt festgesetzt.

6a tz pro Pfund 0.12 Mark,
Zucker „ „ 0,27-1-w0,28 „

)art „ „ 0,30 „
Schmalz amerik. „ „ 1,60——1,70 „
tiiiargarine » » 1,00——-1„20 „
ilioggenmehl heil » „ 0,19 „

« » dunkel » » 0,17 „
Weizeninehl „ „ 0,22 -- —-0,24 „
Weizengriesinehl » » 0,45 »
Wienergries » » 0,70—0,75 „
Erbsen Ungefchält » » 0,75 „
Spliefzerbfen „ „ 0,55 »
Erbsen geschält » » 0,65 .‚
Dir e » » 0,50 „
Linsen » „ 0,50—0,6‘Q „
Bruihreis » „ 0,5„
Reis ganzer „ „ 060—670 „
.Siarioffelmehl „ „ 0,30 „
Bohnen 0,60 „
Lagerbier I,-«»--Liter-Flafche 0,20 »
Limonade 0,15 „
Malzkaffee pro Pfund 0,55 „
Kartoffeln pro Doppelliter t),1()——(),12 «

’>e1ntner 2,5t)——3,0() „
Rindfleisch IollQie Knochen pro Pfund 1,1Q „

» » » 01'} »

» (Suppenfleisch) „ „ 0,80 „
Sialbflei cl) „ „ 0,80—0,85 „
Oammelfleisch „ „ 1,00 „
Schweinefleisch » » 1,30 „
Speck grüner „ „ 1,30 „

„ geräuchert „ „ 1,40-—1‚50 „
Schweinefchinalz „ „ 1 ‚40 „
6chmee1„ 1,25 „
Brot (1 Pfund Backgewicht) 0,17 »
Semmel 2 Stück (zusammen 165g Backgewicht) 0,10
Die Höchstpreise dürfen nicht überschritten werden; niedrigere

Preise find zulässig Ein Verzeichnis der Preise ist in den Ver-
kaufsstellen anzu chlagen.

Nr. 439. Oele-, den 19. Mai 1915.

Personal-Chronik
Bestätigt: Der Stellenbesitzer Gustav Hoffmann aus

Pühlau als Gemeindevorsteher für den Gemeinde-
bezirk Pühlau; der Gutsbesitzer Lohe als Waisen-
rat der Gemeinde Leuchten·

Der Königliche Landrat.
J V

Rojahn, Regierungsrat
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13. Bekanntmachungen anderer Behörden

Jeukwit3, im Mai 1S)15.
Der srnecht Gustav Pohl hat seinen Dienst bei dem

Gutsbesitzer 3110111101 in Cisutrvohne widerrechtl ich 11 rlafsen, nnd
ist sein gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt. Ich ersruhe die
Herren Guts- und Gemeindevorsteher und Geadarmerie-Wach t-
meister im Betretungssalle nach hier Mitteilung zu machen.

Der Amtsvorsteher.

G rii n i g.

Berlin, den 1;. Mai 1915.

Bekanntnrachung.
Mach der Bekanntmacbrmg 11110.1 D10 Erhöhung des 1.111101:

weites vom 13. ‚3L11111111191019L111.-.“231 S 91) sind die Herren-
verwaltungen und die Marineverrvaltung ermächtigt worden,
fiir inliinoischen {111101, den sie nach dem 31. Dezember 19141111
Jnland freihändig oder im “2110110 der Reguisition erworben
haben, den ererbspreis nachträglich um 50 “JJi. für die Tonne
zu erhöhen oder, wenn der Preis berei t«- gezahlt ist, 50 M. für
die Tonne nachuizahlen

311 § 2 dieser 523011.11111111111011111111 sind von den Bundesstaaten
mit selbständigen treereVerwaltungen folgende Grnnofiitre ver-
einbart 11'101Den, nacb denen die Zahlungen zu leist en sind.

I. Der erhöht e Prris ist zuzubilligenz
.fiir gelauste “Mengen, wenn der .1111111111110111 us; zwisthen
dem Berlfäuser und oer 3100105: 111'1D der Marine-
verwaltung oder deren Vertretern nach dem ‘31. Dezember
1914 stattgefunden 11111;“2115 Vertreter der “1100105:
1111D der 92201111011011111111111L1 lomirren in Frage
1.1D10 Pr«oviantiimter, Grfths und iiieservemagazine

11 111,
2. die Zwrlverwentungsbehoroen (111 Preuszendre Land-

räte. in Stadttreisen die Magistrate —- Oberbürger-
meister ——), die Zentralstelle zur Beschaffung der
Oeere«»verrrflegrrng,d ie Landrvirt«schaststanunern, die
in Bayern mit L11ieiL1n111195110111L1ni5 ausgestatteten
landwirtschaftlichen Zentralgertossenfchaften, der
Landeskulturrat zu Dresden oder die Murme-
intendanturn, die Proviantversorngngsorganisatron
der Marinein Hamburg und Die Marinebeichgffungs-·
stelle zu Nostoct sowie die von diesen Stellen Be-
auftragten.

.fiir enteignete Mengen, rvenn die Anordnung zur
(Enteignung seitens der Behörde nach dem 31. De-
zember1914 ergangen ist (ä 8 der Bekanntmgchung
über die Regelung des “2101101115811111 Hafer vom
13.130111'11111' 191) — .)i..-G Bl-

. für die aus Grund des L11a1105Odess siöniglich Preu-
szifchen Ministers des Innern vom 27. Dezember 1914
Nr- V 6351 erworbenen Mengen, wenn die Berladnng
an der “2111L1a11g511a111111 oder bei Zufnhr mittels Achse
die Einlieferung beim Proviantarnt nach dem 31. De-
zember 1914 erfolgt ist.

. für auf Grund des § 3, 6 des trriegsleistnngsgesetzes
reguirierte Mengen, wenn die Verladung an der Ab-
gangsstation oder bei Zufuhr mittels Achse die Ein-
lieferung beim Proviantamt 111111 nach dem 31. De-
zember 1914 stattgefunden hat, die Anordnung zur
Reguifition aber seitens der zuständigenZivilbehdrde
an Den zur Lieferung Verpflichteten nach dem 17. De-
zember 1914 ergangen ist.

II. Anspruch auf D10 Preiserhbhung 111111011:
A. Landwirte, die ihren Hafer L111 ein Proviantamt oder

ein Lrsatz-, «)ieservemaguzin usw. freihändig verkauft
und geliefert haben und zwar:
1. unmittelbar,
2. durch Vermittelung der Zivilverwaltungsbehörden,

der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-
verpflegung, der Lartdrvirtschaftskgmmerm der in
Bayern mit Lnteignungsbefugnis ausgestatteten
landwirtschaftlichen Zentralgenossenschaften, des
Landeskulturrates zu Dresden oder der Mariae-
intendanturen,derProviantversorgungsorganisation
der Marine in Hamburg und der Marinebeschaffungs-
stelle zu Rostock sowie der von diesen Stellen Be-
auftragten.

‚
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Landwirte, die ihren Hafer durch Vermittelung der
Zivilverwaltungsbehörden abgetreten haben
1. im Wege der Reguisition nach § 36 des Kriegs-

leistungsgefetzes oder
2. im Wege der Enteignung.

. Landwirtfchaftliche Genossenschaften und siornhäusen
wenn sie nicht als Beauftragte D01 in II A 2 genannten
Stellen gehandelt 111111011. unter den Voraussetzungen
in II A 1111D13,in111101'11 sie nur« Erzeugnisse 111101192111:
glieder 1101111011 l).aben un anderen Falle gelten sie
Als DtjlldteL

. 51111111101 unter D01 Voraussetzung in 1113,11101111 sie
nachweisen 1111111011, dasz ihre («instaudskosten den ihnen
bis-1101 gewährt en Preis übersteigert bis zur Odhe des
Unterschiedes, jedoch nicli iiber )() M

Der Anspruch ist gelt1011D zu machen:
beim «J,.srovirmtamt oder Ersatz-, .)ieser«vemagazin usw.
an das geliefert ist und zwar
1. bei unmittelbarer Lieferung durch den Berläufer

(Landwirt, (80111111011111111111,8101111111115) 1'01 bst
2. sonst durch die Ste lle, die den Ankauf («)ieguisi tion)

Entteignung) vernrittelt hat, nämlich die 311111=
verwaltungsbehöroen, die Zentralstelle zur Be-
schafsung der heeresverpflegung, die Landwirt-
schaftstammern, Die in Bauern mit Enteignungs-
besngnis 01119111'10111011011 lanD1111111'111L111110110n3011:
tralgennssenschaften, der Landestulturrat in Dres-
den oder die Marineintendantur«en, die Proviant-
11011111111111115111'0101111'11111111 der Marine in Hamburg
nnd Ui1 91801111101Jeschaffungsftell e zu Nostock

Diese Stellen 101111011 Dem Proviantamt, an das
geliefert worden ist, Forderungsuachrveise ein. Aus
diesen mns3 ersichtlich sein
a) welche einzelnen Personen — unter Angabe des

Namens und des Wohnortes —— geliefert haben,
b) welche Mengen von jedem einzelnen geliefert

sind,
e) der Tag des siaufabsehlusses oder der Tag der

Anordnung der Reguisition oder der (Enteignung.
Falls der Hafer auf Anordnung der Zwil-

verwaltungsbehörde (Landrat) geliefert ist, ge-
nügt die Bescheinigung, dasz die Verladung an
der Abgangsstation oder bei Zufuhr mittels
Achse die Ginllieferung beim Proviantamt usw.
nach dem 31. Dezember 1914 stattgefunden hat,
an wen und rvann die Zahlung des ursprüng-
lichen Preises erfolgt ist.

Für die Richtigkeit D01 zyorderungsnachrveife
sind die bezeichneten Stellen verantwortlich Die
Nachweise sind mit einer Bescheinigung zu ver-
sehen, daß sie unter genauer Beachtung der
Grundsätze Ziffern I Und II aufgestellt find.

Kommen Beträge für Händler nach Ziffer
II I) zum Ansatz, io ist anzugeben, das; der
Nachweis erbracht ist, dasz die Ginftandskosten
den ihnen bisher gewährten Preis um den an-
geforderten Betrag übersteigen.

Gei;

1:“
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v

Forderungen von landwirtschaftlichen
nossenschaften und siornhäufern aus II C sin
besonders dahin zu bescheinigen, dasz sie — rvie
aus Grund vorgenommener Prüfung festgestellt
worden ist — nur Erzeugnisse ihrer Mitglieder
geliefert haben.

Die unter I A 2 genannten Dienststellen
der Mar«ineverrr)altunt.i, nämlich die Murme-
intendant1.iren, die Proviantversorgungsorgani-
sation der Marine in Hamburg 1111D Die Marine-
beschaffungsstelle in Rostock verrechnen die ans-
zuzahlenden Beträge selbst für diejenigen Be-
schaffungen, die für eigene Rechnung der Marine-
verwaltng vorgenommen worden sind.

IV. Die Auszahlung ist zu bewirken:
durch das Provigntamt, Ersah , Reservemagazin usw,
an das geliefert worden ist, und zwar
1. bei unmittelbarer Lieferun an die

(Landwirte, Genossenschaft, ornhaus),
2. im übrigen an die Stellen (III, 2), Die Die For-

derungsnarhweise vorgelegt haben. Diese Stellen
haben Quittungen der Einzelempfänger, sofern sie

Verkäufer
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sie nicht mit den Forderunggnachweiien eingereicht
haben, dein Proviamtamt usw. nachträglich ein-
zusenden.

Bei Lieferungen an die Marineverwaltung für
eigene Rechnung veranlassen die Vorbezeichneten
Maritiebehiirden die Augzaiuuug

V. Ansprüche auf Nachzahlung des erhöhten Preises, die
nicht spätestens bis-. Ende August 1915 bei dem Pro-
viantamt oder Ersatz-, Neiervemagazin usw« an das
geliefert iit, geltend gemacht sind, können grundsätzlich
nicht mehr beriickiiichti t werden

Königliebes Her egsminiiterium.
J. ‘13. gez. n. Wandel.

Mehrere schöne, junge
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c)

Weide - Regulierung - Genuss-mithin i
Wilifcljiiti——ilieivenyof.

Die

15. General-Ver ammlung
findet

um uik                                  
in Slholz’ Gasthaug zu Oiinern statt.

Tagesordnung:

l. Neuwahl des (—’i·)eiamtddrstandeg wegen Ablauf der Mahlzeit.
. Bericht des Vorsicht-15.

Pontwitz, den 18. Mai 1915.

Der Vorsteher.
genannten”.
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